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Das Anbieten von Glücks- und
Gewinnspielen ist eine wirtschaft-
liche Aktivität, für die die Regeln
des Gemeinsamen Marktes gelten

Das Angebot an Glücks- und Gewinn-
spielen stellt eine Dienstleistung dar und
fällt als wirtschaftliche Aktivität unter die
Römischen Verträge von 1959, für die
ein gemeinsamer europäischer Binnen-
markt zu schaffen ist.1 In einer von Coo-
pers&Lybrand 1991 erstellten Studie
wurden große Unterschiede zwischen
den Mitgliedstaaten aufgezeigt, so dass
von national geprägten Glücksspielmärk-
ten gesprochen werden konnte (vgl.
Commission of the European Commu-
nities 1991, 3 ff.). Dennoch prüfte die Eu-
ropäische Kommission, ob auch für das
Glücksspiel ein gemeinsamer, harmoni-
sierter Binnenmarkt anzustreben ist und
die Regelungen der Art. 43 und Art. 49
EG-Vertrag zur Dienstleistungs- und Nie-
derlassungsfreiheit auch auf den Glücks-
spielmarkt anzuwenden sind. Dagegen
intervenierten die nationalen Regierun-
gen und auch Glücksspielanbieter bei
verschiedenen Anhörungen und wiesen
auf die sehr unterschiedlichen soziokul-
turellen Bedingungen in den Mitglied-
staaten hin. Die Kommission schloss sich
1992 diesem Argument an und sprach
sich gegen eine Harmonisierung aus. Sie
hat ihre Einschätzung bis auf den heuti-

gen Tag nicht geändert (vgl. Bangemann
1992). Auch die von der Europäischen
Kommission in Auftrag gegebene und
2006 vorgelegt Studie zum Binnenmarkt
in der Europäischen Gemeinschaft (vgl.
Schweizerisches Institut für Rechtsver-
gleichung 2006), die im Schwerpunkt
den institutionellen Rahmen des Glücks-
spielmarktes zum Gegenstand hatte,
führte nicht zu einer Änderung der bis-
herigen Einschätzung. Diese Position
kommt auch in dem 2009 vom Aus-
schuss für Binnenmarkt und Verbrau-
cherschutz vorgelegten Papier zum Aus-
druck, das vom Europäischen Parlament
am 10. März 2009 mit großer Mehrheit
angenommen wurde. Explizit wird den
Mitgliedstaaten das Recht zugestanden,
ihre Glücksspielmärkte gemäß ihren Tra-
ditionen und Kulturen selbst zu regulie-
ren (vgl. Schaldemose 2009, 5).

Institutionelle Rahmen-
bedingungen im deutschen Markt
für Glücks- und Gewinnspiele

Der deutsche Glücks- und Gewinnspiel-
markt ist durch eine grundlegende insti-
tutionelle Trennung gekennzeichnet. Bei
der Regulierung des Glücksspielmarkts
werden ordnungs- und sozialpolitische
Zielsetzungen dadurch erreicht, dass der
Marktzugang beschränkt ist (Verbot mit
Erlaubnisvorbehalt). Nur staatliche und
staatlich konzessionierte Betreiber kön-
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Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte 2005 kritisiert, dass das Neutralitätsgebot der Umsatzsteu-

errichtlinie in Deutschland dadurch verletzt ist, dass die Umsätze in Gaststätten und Spielstätten mit

gewerblich betriebenen Geldgewinnspielgeräten der Umsatzsteuer unterliegen, die gleichen Geräte aber,

wenn sie in Spielbanken aufgestellt wären, umsatzsteuerfrei sind. Für diese Entscheidung war es uner-

heblich, dass es sich dabei um Unternehmen handelt, die unter gänzlich unterschiedlichen Rahmenbe-

dingungen agieren: staatliche und staatlich konzessionierte Glücksspielanbieter auf der einen Seite

und privatwirtschaftliche Anbieter auf der anderen. Hierauf hatte der deutsche Gesetzgeber reagiert und

im Frühsommer 2006 die Umsatzsteuerfreiheit für Spielbanken aufgehoben, die damit ebenso wie die

Umsätze des gewerblichen Geldgewinnspiels (wieder) der Umsatzsteuer unterfallen. Nur diese beiden

Marktsegmente von insgesamt zwölf des deutschen Glücks- und Gewinnspielmarktes unterliegen der

Mehrwertsteuer. Alle anderen Marktsegmente, insbesondere die Angebote des Deutschen Lotto- und 

Toto-Blocks, die Norddeutsche und die Süddeutsche Klassenlotterie, das PS- und das Gewinnsparen

der Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die Totalisatoren und Buchmacher von Pferdewetten so-

wie die privaten Sportwettanbieter unterliegen weiterhin nicht der Umsatzsteuer.

1 Das gewerbliche Geldgewinnspiel fällt im europäi-
schen Recht unter das Glücksspiel.
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nen Glücksspiele legal anbieten. Gesetzliche Vorgaben für
Einsätze und Gewinne, die Spielestruktur und die Anreiz-
funktionen existieren nicht. Beim gewerblichen Geldgewinn-
spiel erfolgt die Regulierung in entgegengesetzter Weise.
Das gewerbliche Geldgewinnspiel ist der deutschen Juris-
diktion folgend kein Glücksspiel. Private Anbieter haben ei-
nen Rechtsanspruch auf den Marktzutritt. Sie benötigen al-
lerdings eine gewerbliche Aufstellerlaubnis, eine Bestätigung
der Eignung des Aufstellplatzes bzw. eine Spielstättener-
laubnis und eine Zulassung der Physikalisch Technischen
Bundesanstalt (PTB) für die aufgestellten Geldgewinnspiel-
geräte. Für die Ausgestaltung der Geldgewinnspiele und de-
ren Anreizfunktionen existieren klare Grenzen und eindeuti-
ge Vorgaben.

Regulierung des Glücksspieles

In Deutschland sind Glücksspiele gemäß § 284 StGB ver-
boten. Ausnahmen sind möglich. Das Angebot an Glücks-
spielen unterliegt dem Recht der Länder. Der Gesetzgeber
kann insbesondere zur Eindämmung des illegalen Spiels und
zur Kanalisierung des Spieltriebs Glücksspiele zulassen. Da-
bei stehen die Verhinderung von krankhafter Spielsucht und
Vermögensverfall, die Vermeidung von Begleitkriminalität und
die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Spielablaufs
für die Erlaubnisbegründung im Vordergrund des Abwä-
gungsprozesses.

Ein staatliches Glücksspielmonopol, das private Anbieter
von der Ausübung einer entsprechenden Tätigkeit von vorn-
herein ausschließt, steht allerdings auch im Spannungsfeld
zwischen dem generellen Verbot von Glücksspielen und der
vom Grundgesetz garantierten Berufsfreiheit im Sinne des
Art. 12 Abs. 1 GG. Beschränkungen des Zugangs sind nur
zulässig, wenn Gemeinwohlbelange von zentraler Bedeu-
tung verfolgt werden und solange der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit gewahrt ist.

In Deutschland existiert ein breites Angebot an staatlich kon-
zessionierten Glücksspielen. Es wurde seit Mitte der neun-
ziger Jahre gezielt ausgeweitet und aggressiv beworben.
Neue Kundenkreise wurden erschlossen. Dies hat Kritik an
der Beschränkung des Marktzugangs für Private hervorge-
rufen. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat ebenso
wie der EuGH die Grenzen für eine Beschränkung des Markt-
zutritts aufgezeigt und für die Beurteilung einen engen Be-
zug zur Geschäftspolitik der staatlichen und staatlich kon-
zessionierten Anbieter hergestellt.

Der EuGH hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach mit
dem Glücksspiel befassen müssen. Hierbei ging es um zwei
Aspekte:

– Die Zulassung privater Anbieter auf Marktsegmenten, die
aufgrund nationaler Regulierungen staatlichen oder staat-
lich konzessionierten Unternehmen vorbehalten sind, und

– den Marktzutritt bei grenzüberschreitenden Angeboten
von Glücksspielen und Sportwetten innerhalb der Euro-
päischen Gemeinschaft.

Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Kontext der
Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Gambelli zu,
bei der es um die Vermittlung von Sportwetten in Italien ging,
die von in England zugelassenen Buchmachern durchge-
führt wurden. Zu diesem Zweck war die Einrichtung ent-
sprechender Datenübertragungszentren vorgesehen. Der
EuGH gab den Fall Gambelli an die nationale Gerichtsbar-
keit zurück und bestätigte hiermit die bisherige Sichtweise
der nationalen Zuständigkeit. Danach stehen nationale
Rechtsvorschriften über die Veranstaltung von Glücksspie-
len der Dienstleistungsfreiheit nicht entgegen, wenn diese
zur Erreichung übergeordneter politischer Ziele, wie der Ge-
sundheits- oder Sozialpolitik, tatsächlich gerechtfertigt sind.
Im Urteil werden aber Bedingungen zur Verhinderung un-
gerechtfertigter nationaler Marktzugangsbarrieren genannt
(vgl. EuGH, Rs. C-243/01 »Gambelli«, Urteil vom 6. Novem-
ber 2003):

– Das vorlegende Gericht hat zu prüfen, ob eine Regulie-
rung der Veranstaltung des Glücksspiels – auch mit Blick
auf die Geschäftspolitik der öffentlich-rechtlichen Anbie-
ter – tatsächlich den sie rechtfertigenden Zielen dient, bei-
spielsweise dem Spielerschutz. 

– Der Staat darf sich nicht in Widerspruch zu seinen Schutz-
zielen setzen.

– Fiskalische Interessen dürfen aus europarechtlicher Sicht
kein Grund für den Ausschluss privater Anbieter vom
Markt sein.

– In diesem Kontext wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass die Veranstaltung von Glücksspielen der Dienst-
leistungsfreiheit nach Art. 49ff EG und nach Art. 43 EG
der Niederlassungsfreiheit unterliegen.

– Eine Einschränkung durch gesetzliche Regelungen eines
Mitgliedsstaates ist nur zulässig, wenn sie in erster Linie
tatsächlich dem Ziel dient, die Gelegenheit zum Spiel zu
verhindern oder sonstige Erfordernisse des Allgemein-
wohls gegeben sind.

– Sind Einschränkungen nicht durch die verfolgten Ziele
gerechtfertigt, so sind strafrechtliche Sanktionen und
sonstige Beschränkungen unverhältnismäßig. Die Prü-
fung ist Angelegenheit des Mitgliedstaats bzw. des vor-
legenden nationalen Gerichts.

Die genannten Bedingungen stellen aus europarechtlicher
Sicht hohe Anforderungen an eine Beschränkung des Markt-
zutritts für Teile des Glücksspielmarktes ausschließlich auf
staatliche und staatlich konzessionierte Unternehmen dar.
Angesichts dieser Entwicklung gewinnt die Klärung der Fra-
ge an Bedeutung, inwieweit eine Beschränkung der Markt-
zulassung Privater zu rechtfertigen ist. Dies betrifft auf na-
tionaler Ebene die in Art. 12 GG garantierte Berufsfreiheit,
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die zur Kanalisierung des Spieltriebs eingeschränkt ist. Auf
europäischer Ebene betrifft dies die Beschränkung des Zu-
gangs zum Glücksspielmarkt in anderen Mitgliedstaaten, um
übermäßiges Spielen zu verhindern sowie um andere Ziele
des Allgemeinwohls zu verfolgen.

Die europäische Dimension in der nationalen Rechtspre-
chung ist für die rechtliche Bewertung des Glücksspielmarkts
neu. Es geht hier um die gegenseitige Anerkennung natio-
naler Regulierungen. Insofern hat der EuGH im Urteil zum
Fall Gambelli das Herkunftslandprinzip für den Glücks- und
Gewinnspielmarkt schon 2003 als ein wichtiges Bewertungs-
kriterium für eine Marktregulierung genannt.

Das BVerfG hatte am 28. März 2006 mit seiner Entschei-
dung zum Sportwettmonopol ein grundlegendes Urteil zu
den Möglichkeiten einer Beschränkung des Zugangs für pri-
vate Anbieter zum Glücksspielmarkt gefällt. In seinem Urteil
hatte es nicht nur das bayerische Staatslotteriegesetz, son-
dern auch den 2004 ratifizierten Lotteriestaatsvertrag, der
nahezu nur Bestimmungen zur Zuständigkeit und zur Or-
ganisation enthielt, für verfassungswidrig erachtet. Ansatz-
weise bestehende Regelungen, die sich auf den Jugend-
und Spielerschutz und das Verhalten bei der Werbung be-
ziehen, seien nicht ausreichend für eine aktive Suchtbekämp-
fung. Dem Gesetzgeber wurde der Auftrag erteilt, bis zum
31. Dezember 2007 einen verfassungsgemäßen Rahmen
zu schaffen. Zwei Wege wurden beispielshaft aufgezeigt.
Zum einen kann das Wettmonopol rechtlich so ausgestal-
tet werden, dass es wirklich der Suchtbekämpfung Rech-
nung trägt. Nur dann kann die vom Grundgesetz garantier-
te Berufsfreiheit gemäß Art. 12 Abs. 1 GG eingeschränkt
werden. Im anderen Falle muss eine Regelung für die kont-
rollierte Zulassung Privater zum Markt eingeführt werden (vgl.
BVerfG Urteil vom 28. März 2006, Az.: 1BvR 1054/01). Die
Regierungschefs der Länder haben sich für die erste Mög-
lichkeit entschieden und den Glücksspielstaatsvertrag
(GlüStV) erarbeitet, der alle Formen des staatlichen Glücks-
spielangebots erfasst und dem Spielerschutz durch zahl-
reiche Einzelmaßnahmen Rechnung trägt.

Der Anwendungsbereich des GlüStV bezieht sich umfas-
send auf die Veranstaltung, Durchführung und Vermittlung
von öffentlichem Glücksspiel, d.h. von Sportwetten sowie
staatlichen und privaten Lotterien und in eingeschränktem
Maß auch auf Spielbanken (§ 2 GlüStV). 

Der Vertrag enthält normierte Werbegrenzen für Sportwet-
ten, Lotterien und Spielbanken (§ 5 GlüStV). Eine Glücks-
spielaufsicht soll sowohl die Genehmigung als auch die
Durchsetzung der dem Schutz der Spieler und der Allge-
meinheit dienenden Regelungen des Staatsvertrags ge-
währleisten (§ 9 GlüStV). Ein zentrales System für die Sper-
rung von Spielern wird vorgeschrieben, das nicht nur die
Spielbanken betrifft, sondern auch andere Glücksspiele

ebenso wie die Annahmestellen für Wett- und Lotterieschei-
ne (§ 23 GlüStV).

Der Entwurf des GlüStV war bei der EU-Kommission am
21. Dezember 2006 zur Notifizierung eingereicht worden.
Der GlüStV ist am 1. Januar 2008 in Kraft getreten, nach-
dem alle Länder ihn ratifiziert und fristgemäß entsprechen-
de Ausführungsgesetze verabschiedet hatten.

Die sich daran anschließende, umfangreiche Kommunika-
tion zwischen der EU-Kommission und Deutschland zeigt,
dass eine Reihe kritischer Punkte existieren, die die Nieder-
lassungsfreiheit (Art. 43 EG-Vertrag) und Dienstleistungsfrei-
heit (Art. 49 EG-Vertrag) in der Europäischen Gemeinschaft
berühren. 

Der GlüStV enthält verschiedene Regelungen zur Kanali-
sierung des Spieltriebs, zur Vermeidung von übermäßigem
Spielen und zur Bekämpfung der Folgen exzessiven Spie-
lerverhaltens. Die Bundesregierung beruft sich gegenüber
der Europäischen Kommission auf das nationale Recht, die
Höhe des Schutzniveaus gegenüber den negativen Folgen
des Glücksspiels festzulegen. Die zu diesem Zweck errich-
teten Marktzutrittsbarrieren stehen im Spannungsfeld zwi-
schen dem Recht der freien Berufsausübung und der Schaf-
fung eines gemeinsamen Binnenmarktes auf der einen Sei-
te sowie den übergeordneten politischen Zielen der Sucht-
bekämpfung auf der anderen Seite. Die Stellungnahmen der
Bundesregierung und der Europäischen Kommission wei-
sen auf große Unterschiede in der Bewertung hin, die so-
wohl die Verhältnismäßigkeit als auch die Kohärenz und die
Konsistenz der einzelnen Maßnahmen betreffen. 

Die europarechtliche Tragfähigkeit des Glücksspielstaats-
vertrags ist nicht als abschließend gesichert zu betrachten.
Aus diesem Grund kann es evtl. notwendig werden, die Rah-
menbedingungen für das Glücksspiel in Deutschland in Zu-
kunft zu ändern, was zu einem grundlegenden strukturel-
len Wandel des Marktes führen kann.

Die CDU/FDP-Landesregierung in Schleswig-Holstein hat
im Koalitionsvertrag vom Oktober 2009 beschlossen, den
Glücksspielstaatsvertrag zum 31. Dezember 2011 aufzu-
kündigen, um einer bundeseinheitlichen Regelung den Vor-
zug zu geben. Ziel sei es, das bestehende staatliche Glücks-
spielmonopol zu beenden.2

Regulierung des gewerblichen Geldgewinnspiels

Das gewerbliche Geldgewinnspiel hat eine lange Tradition
in Deutschland. In den frühen fünfziger Jahren des letzten
Jahrhunderts etablierte es sich als die wichtigste Säule der
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2 Schleswig-Holstein will Glücksspielvertrag kündigen, 22. Oktober 2009,
http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/hamburg/article4931615/Schles-
wig-Holstein-will-Gluecksspielstaatsvertrag-kuendigen.htm.
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Unterhaltungsautomatenwirtschaft. Anfang der achtziger
Jahre gab es zahlreiche Produktentwicklungen bei damals
noch relativ einfachen Bildschirmspielgeräten, in den spä-
ten achtziger Jahren kam es zu Innovationen im Bereich
der Sportspielgeräte, und in den neunziger Jahren trieben
die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien
den Innovationsprozess weiter voran. Video-, Touch-Screen-
Geräte, Simulatoren etc. kamen hinzu und verbreiterten das
Angebot. 

Die Unterhaltungsautomatenwirtschaft ist Teil des Freizeit-
markts, der in Deutschland ein Volumen von etwa 300 Mrd. €
hat. Die von den Aufstellunternehmen offerierten Freizeitak-
tivitäten erreichen einen Anteil am gesamten Freizeitmarkt
von gut 1%. Die Konsumenten haben die Souveränität, sich
aus dem breitgefächerten Angebot sowohl für das Spiel mit
Unterhaltungsautomaten, Geldgewinnspielgeräten als auch
für anderes, wie Kino, Konzert etc., zu entscheiden. 

Das Geldgewinnspiel ist nur eines von vielen Produkten der
Branche, auch wenn es trotz aller Innovationen das »Brot-
und-Butter-Geschäft« der Automatenaufstellunternehmen
mit einem Anteil von etwa 90% am gesamten Bruttoum-
satz geblieben ist. Im Gegensatz zum Glücksspiel fällt es un-
ter das Gewerberecht, das der Bundeshoheit unterliegt.
Die Regulierung des Angebots der Branche seitens des Ge-
setzgebers erfolgt im Gegensatz zum Glücksspiel durch strik-
te Vorschriften für die Ausgestaltung des Geldgewinnspiels.
Diese hatten in der Vergangenheit die Gestaltungsmöglich-
keit für die Spielentwickler stark beschränkt und im Wett-
bewerb mit den staatlichen und staatlich konzessionierten
Anbietern des Glücksspiels, die bei der Gestaltung ihres
Spielangebots keinen Beschränkungen unterworfen sind,
zu einem Verlust von Marktanteilen geführt.

Im Jahr 2000 hatte das Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit (heute: Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (BMWi)) im Zusammenhang mit Überlegungen
zur Lösung des Problems einen Bericht über die »Möglich-
keiten für die Neugestaltung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für das gewerbliche Geldgewinnspiel« vorgelegt. Auf
dieser Grundlage hatte die Wirtschaftsministerkonferenz
schon am 18./19. Mai des gleichen Jahres die Notwendig-
keit anerkannt, dass die Rahmenbedingungen für die Un-
terhaltungsautomatenwirtschaft verbessert werden müssen,
um im Wettbewerb mit dem staatlichen und staatlich kon-
zessionierten Glückspiel und den zunehmenden Angeboten
im Internet bestehen zu können. Es dauerte dennoch fast
sechs weitere Jahre, bis die Novellierung der Spielverord-
nung (SpielV) in Kraft treten konnte.

Die am 1. Januar 2006 in Kraft getretene SpielV (BGBl. I,
2005, S. 3495) regelt in erster Linie die Ausgestaltung und
die Aufstellung der Geldgewinnspiele. Sie gibt den Spielent-
wicklern zwar eine größere Gestaltungsfreiheit, gleichzeitig

aber werden Grenzwerte definiert, die den Spieler vor un-
angemessen hohen Verlusten in kurzer Zeit bewahren sol-
len. Der Marktzutritt für private Anbieter wird durch diese Än-
derungen nicht tangiert.

Im Gegensatz zur Regulierung des Glücksspielmarkts ist die
Regulierung des Marktes für das gewerbliche Geldgewinn-
spiel aus europarechtlicher Sicht unproblematisch. Sowohl
die Niederlassungsfreiheit (Art. 43 EG-Vertrag) als auch die
Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 EG-Vertrag) ist für Anbieter
aus der Europäischen Gemeinschaft – wenn sie den in
Deutschland geltenden Vorschriften gerecht werden – ge-
währleistet.

Mehrwertsteuer auf Glücks- und Gewinnspiele in
Deutschland

Die Anpassung des gesetzlichen Rahmens an 
europäisches Recht

Das gewerbliche Geldgewinnspiel unterliegt traditionell in
Deutschland der Umsatzsteuer, während das staatliche
und staatlich konzessionierte Glückspiel anderen Abgaben
unterworfen war. Die Spielbanken unterlagen der so ge-
nannten Spielbankenabgabe. Hierdurch sollten alle Steu-
ern und Abgaben abgegolten sein. Im Urteil des EuGH im
Jahr 19943 ging es um die Frage der umsatzsteuerlichen
Bemessungsgrundlage bei der Besteuerung von Geldge-
winnspielgeräten. Der EuGH stellte fest, dass Bemessungs-
grundlage für die Umsatzsteuer bei Geldgewinnspielgerä-
ten die Kasse ist. 

Zu Beginn des laufenden Jahrzehnts war jedoch die gesam-
te Umsatzsteuerpflicht für das gewerblich betriebene Geld-
gewinnspiel in Zweifel gezogen worden. Der EuGH hatte ent-
schieden, dass ein unerlaubtes Glücksspiel (Roulette Opta
II) nicht der Umsatzsteuer unterworfen werden darf, wenn
die Veranstaltung eines solchen Glückspiels durch eine zu-
gelassene öffentliche Spielbank umsatzsteuerfrei ist.4 Die
Grundsätze haben das Finanzgericht Münster zu dem Ur-
teil veranlasst, dass, wenn der illegale Betrieb eines Glücks-
spiels nicht umsatzsteuerpflichtig ist, erst recht ein nach
§ 33c GewO zugelassener Betrieb von Geldgewinnspiel-
geräten nicht umsatzsteuerpflichtig sein kann (Finanzgericht
Münster, Urteil vom 26. Oktober 2001 – 5 K 4280/00 U). Der
Entscheidung liegt das Prinzip der steuerlichen Gleichbe-
handlung vergleichbarer wirtschaftlicher Tatbestände zu-
grunde. Dieser Sichtweise wird von Experten allerdings wi-
dersprochen, da rechtshistorisch die Steuerbefreiung der
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3 Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, Urteil vom 5. Mai 1994 in
der Rechtssache C-38/93, »Glawe« EUGH Slg.1994, I-1679; BStBl. II 1994,
548.

4 Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, Urteil vom 11. Juni 1998
in der Rechtssache C-283/95 »Fischer«, EUGH SLg.1998, I-3369 = UR
1998, 384.
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Umsätze von Spielbanken nach § 4 Nr. 9 b UStG keine
echte Steuerbefreiung sei, sondern durch diese Regelung
nur eine steuerliche Doppelbelastung vermieden werden sol-
le. In der Spielbankenabgabe sei nämlich die Umsatzsteu-
er bereits enthalten. Diesem Ergebnis folgend, gäbe es kei-
ne Ungleichbehandlung im Hinblick auf die Mehrwertsteu-
erbelastung des gewerblichen Geldgewinnspiels einerseits
und des Betriebs von Glücksspielautomaten (sog. Slotma-
chines) andererseits, die in den Automatensälen der Spiel-
banken aufgestellt sind.5

Hierzu hat der EuGH am 17. Februar 2005 entschieden,
dass die Umsatzsteuer auf mit Geldgewinnspielgeräten er-
zielten Umsätzen im Widerspruch zur EG-Umsatzsteuer-
richtlinie zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten von 1977 (77/388/EWG) steht, wenn der Be-
trieb eines gleichartigen Spiels in einer Spielbank umsatz-
steuerfrei ist (EuGH Rechtssache »Linneweber« C-453/2).
Die Umsatzsteuer muss wettbewerbsneutral sein, d.h. nicht
lenkend in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen. Für den
EuGH lag die Verletzung der Neutralität darin, dass in Spiel-
stätten und der Gastronomie aufgestellte Geldgewinnspiel-
geräte der Umsatzbesteuerung unterliegen, während ihr Be-
trieb in Spielbanken von der Umsatzsteuer befreit wäre. Hier-
bei ist es unerheblich, dass Geldgewinnspielgeräte bezo-
gen auf die Anreize, d.h. auf Einsätze, Gewinne und Jack-
potangebote, große Unterschiede zu den Slotmachines auf-
weisen und daher in der Praxis nicht in Spielbanken aufge-
stellt werden.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte am 12. Mai 2005 einen
inzwischen rechtskräftig gewordenen Gerichtsbescheid er-
lassen, wonach er sich weitestgehend der Argumentation
des EuGH anschließt. Er kam zu dem Ergebnis, dass § 4
Nr. 9 b UStG (aF) mit der Bestimmung des Art. 13 Teil B
Buchstabe f der 6. EG-Umsatzsteuerrichtlinie unverein-
bar ist und wies die Revision gegen das Urteil des Finanz-
gerichts Münster vom 26. Oktober 2001 als unbegründet
zurück.

Im Ergebnis ist die Umsatzbesteuerung von Glücksspielen
mit Geldeinsatz außerhalb öffentlich zugelassener Spielban-
ken unzulässig, wenn gleichartige Umsätze in Spielbanken
umsatzsteuerfrei sind. Der EuGH erkennt eine Verletzung
des umsatzsteuerlichen Neutralitätsgrundsatzes (Art. 13
Teil B Buchst. f der 6. EG-Richtlinie), wenn zur Abgrenzung
steuerbefreiter und steuerpflichtiger Umsätze an die Identi-
tät des Veranstalters oder Betreibers der Spiele oder Gerä-
te angeknüpft wird.6

Die Bundesregierung hatte auf dieses Urteil schnell reagiert
und einen mit der 6. EG-Umsatzsteuerrichtlinie konformen

Gesetzentwurf vorgelegt, der parallel im Bundestag und
im Bundesrat eingebracht wurde, um eine lange Phase
der Unsicherheit über die Besteuerung von Geldgewinn-
spielgeräten zu vermeiden. Der Entwurf erreicht die umsatz-
steuerliche Neutralität durch die Aufhebung der Umsatz-
steuerbefreiung für Spielbanken. In Deutschland unterlie-
gen damit sowohl die Umsätze der Spielbanken im »gro-
ßen« wie im »kleinen« Spiel der Umsatzsteuer.7 Geldgewinn-
spielgeräte sind somit, gleichgültig wo sie aufgestellt sind,
stets der Umsatzsteuer unterworfen. Auch unterliegen un-
erlaubte Glücksspiele der Umsatzsteuer. Wetten und Lot-
terien, die dem Rennwett- und Lotteriegesetz unterliegen,
sind jedoch weiterhin von der Mehrwertsteuer befreit. Die-
se Umsätze sind nicht mit den übrigen Glückspielumsät-
zen als gleichartig anzusehen, so dass der Neutralitäts-
grundsatz nicht verletzt ist.

Im Rahmen des von der Bundesregierung eingebrachten
Gesetzes zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestal-
tungen wurde § 4 Nr. 9 b UStG geändert.8 Die Umsatz-
steuerfreiheit der Spielbanken wurde aufgehoben, und die
gewerblich betriebenen Geldgewinnspielgeräte unterliegen
seitdem wieder der Umsatzsteuer (vgl. Hüschens 2006). Die-
se Regelung wird als europarechtlich unbedenklich einge-
stuft. Aufgrund länderspezifischer Abgabenregelungen wird
das gesamte Umsatzsteueraufkommen durch sie nicht ver-
ändert (vgl. Dziadkowski 2009).

Aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht sind Ausnahmen von
der Befreiung des Glücksspiels von der Umsatzsteuer mög-
lich. In seinen Schlussanträgen in der Rechtssache »Glawe«
hatte der Generalanwalt Jacobs die 6. EG-Richtlinie dahin-
gehend ausgelegt, dass es durchaus mit der Richtlinie ver-
einbar sei, wenn Mitgliedstaaten auf einige Glücks- und
Gewinnspiele Mehrwertsteuer erheben. Dies heißt allerdings
nicht, dass ein Mitgliedstaat berechtigt wäre, auf alle Glücks-
und Gewinnspiele Mehrwertsteuer zu erheben.9

Diese Sichtweise wird allerdings von einigen Automatenauf-
stellunternehmen angezweifelt. Einer Vereinbarkeit des § 4
Nr. 9 b UStG mit Europarecht wird unter Hinweis auf das
grundsätzliche Gebot der Umsatzsteuerbefreiung von
Glücks- und Gewinnspielen von ihrer Seite widersprochen,
wobei allerdings die Möglichkeit der in der Umsatzrichtlinie
vorgesehenen Ausnahmen negiert wird.
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5 Siehe: Birk/Jahndorf in UR 2002, 289 ff.; Dziadkowski (2002).
6 Vgl. EuGH Rechtssache »Linneweber« C-453/02, Rand Nr. 24 ff., 29

und 30.

7 In Österreich werden zur Herbeiführung der Umsatzsteuergerechtigkeit da-
gegen nur die Umsätze der Spielbanken mit Glücksspielautomaten der
Umsatzsteuer unterworfen.

8 Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen, BGBl. Teil
I Nr. 22 vom 5. Mai 2006, S. 1095 f.

9 Generalanwalt Jacobs in der Rechtssache »Glawe« vom 3. März 1994, Az.
C-38/93, Rdn. 10: Es erscheint mir vertretbar, die 6. Richtlinie dahin aus-
zulegen, dass sie die Erhebung von Mehrwertsteuer auf den Betrieb von
Geldgewinnspielen zulässt. Die genannte Bestimmung erlaubt einem Mit-
gliedstaat den Ausschluss zumindest einiger Formen des Glücksspiels von
der Steuerbefreiung, denn es wird den Mitgliedstaaten ausdrücklich ge-
stattet, für die Steuerbefreiung Beschränkungen festzulegen.
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Eine endgültige Klärung der Frage steht noch aus, obwohl
das Niedersächsische Finanzgericht (FG) in einem Haupt-
sacheverfahren die Vereinbarkeit des § 4 Nr. 9 b UStG mit
dem Europarecht bejaht hatte.10 Wegen der grundsätzlichen
Bedeutung des Verfahrens war eine Revision beim BFH zu-
gelassen. Der BFH hat das anhängige Verfahren ausge-
setzt und dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vor-
gelegt.11 Eine Entscheidung, ob und inwieweit es den Mit-
gliedstaaten gestattet ist, zumindest einige Glücksspiele von
der Umsatzsteuerbefreiung auszunehmen, ist erst für Ende
2010 zu erwarten.

Nur zwei von zwölf Marktsegmenten unterliegen der
Mehrwertsteuer

Der deutsche Glücks- und Gewinnspielmarkt ist insbeson-
dere durch folgende zwölf Angebote gekennzeichnet:

1. staatliche und staatlich konzessionierte Spielbanken,
2. gewerbliche Unterhaltungsspielgeräte mit Geldgewinn-

möglichkeit.
3. Lottogesellschaften der Bundesländer,
4. Totogesellschaften der Bundesländer,
5. Norddeutsche Klassenlotterie,
6. Süddeutsche Klassenlotterie,
7. PS Sparen und Gewinnen der Deutschen Sparkassen,
8. Gewinnsparen der Genossenschaftsbanken,
9. Veranstaltung von Pferdewetten (Totalisatoren),
10. Vermittlung von Pferdewetten (Buchmacher),
11. staatliche Anbieter von Sportwetten,
12. private Anbieter von Sportwetten.

Die gesetzeskonformen Angebote auf dem Glücks- und
Gewinnspielmarkt in Deutschland werden auf der einen Sei-

te von staatlich und staatlich konzessionierten Unterneh-
men und auf der anderen Seite von privatwirtschaftlichen
Unternehmen offeriert. Gemessen an den Bruttospieler-
trägen12 – den Spieleinsätzen abzüglich den Auszahlun-
gen von Gewinnen an die Spieler – hatte der Markt ein Vo-
lumen von 8,2 Mrd. € im Jahr 2008. Im Jahr 1995 lag der
Wert noch bei 7,0 Mrd. €. Bis zum Jahr 2002 war das Markt-
volumen deutlich ausgeweitet worden, mit einer durch-
schnittlichen jährlichen Rate von 3,0%. Seitdem sinken die
Bruttospielerträge leicht. Innerhalb der einzelnen Produkt-
gruppen verlief die Entwicklung allerdings unterschiedlich.
Beim staatlichen und staatlich lizenzierten Glücksspiel er-
zielten nur noch die Fernsehlotterie sowie das Prämien- und
Gewinnsparen Zuwächse, alle anderen mussten zum Teil
deutliche Rückgänge hinnehmen, besonders stark waren
die Verluste bei den Pferdewetten und bei den Klassenlot-
terien (vgl. Tab. 1).

Das gewerbliche Geldgewinnspiel profitierte von der struk-
turellen Änderung der Spielverordnung zum 1. Januar 2006.
Die Unternehmen konnten die starken Marktanteilsverluste
aus den neunziger Jahren wettmachen. Diese Entwicklung
muss im Zusammenhang mit dem Abbau von ca. 80 000
so genannten Fun-Games gesehen werden. Ein Teil der Um-
sätze wurde in den legalen Bereich des Spiels mit Geldge-
winnspielgeräten nach § 33c GewO überführt. Dies hatte
dazu geführt, dass der Umsatz mit sonstigen Unterhaltungs-
und Sportspielgeräten von 850 Mill. € im Jahr 2005 auf
140 Mill. € 2008 zurückging und das Wachstum der Nach-
frage nach dem Geldgewinnspiel befördert wurde (vgl. Vie-
weg 2009).

Wie oben ausgeführt wurde, gelten für das gewerbliche Geld-
gewinnspiel gänzlich anderen Rahmenbedingungen als für
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Tab. 1 

Die Entwicklung des legalen Glücks- und Gewinnspielmarktes in Deutschland 

Mill.  Durchschnittliche jährliche Veränderungsrate in % 
Bruttoerträge 

2008 1995–2002 2002–2005 2005–2008 2002–2008 

Fernsehlotterie 444,6 15,4 10,6 2,8 6,6 

Prämien- und Gewinnsparen 234,9 0,5 3,0 – 1,0 1,0 

Pferdewetten 16,1 – 9,5 – 18,1 – 20,2 – 19,2 

Klassenlotterie 370,1 1,6 – 0,3 – 15,9 – 8,4 

Lotto- und Totoblock 3 201,3 4,2 – 1,0 – 6,8 – 3,9 

Spielbanken 722,6 4,2 – 2,3 – 7,8 – 5,1 

Gewerbliches Geldgewinnspiel 3 250,0 0,8 0,3 11,4 5,7 

Gesamt 8 239,6 3,0 – 0,3 – 1,2 – 0,7 

Quelle: Archiv und Informationsstelle der Deutschen Lotto- und Totounternehmen; Jahrbuch Sucht (div. Jahrgänge); 
Berechnungen des ifo Instituts. 

 

10 Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 18. Oktober 2007, 
Az. 5 K 137/0.

11 BFH, Beschluss vom 17. Dezember 2008, Az. XI R 79/07, UR 2009,
S. 238; EuGH, Rechtssache »Leo Libera GmbH« C-58/09.

12 Die Bruttospielerträge entsprechen dem Kasseninhalt, der beim gewerb-
lichen Geldgewinnspiel und bei den Spielbanken der Umsatzsteuerpflicht
unterliegt.
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das staatlich und staatlich konzessionierte Glücksspiel. Das
Geldgewinnspiel ist Teil des Freizeitmarktes und unterliegt
– wie andere gewerbliche Angebote auch – der Mehrwert-
steuer. Für Glücksspielangebote galten dagegen bisher
durchwegs andere Abgabenregelungen, wie die Spielban-
kenabgabe, die Rennwett- und Lotteriesteuer etc. 

Die Anpassung des deutschen Umsatzsteuerrechts an eu-
roparechtliche Regelungen – hier speziell das Neutralitäts-
gebots der EG-Umsatzsteuerrichtlinie – machte eine Ände-
rung notwendig. Die bisher an den unterschiedlichen insti-
tutionellen Rahmenbedingungen für das Geldgewinnspiel
und das Glückspiel ausgerichtete steuerliche Behandlung
musste aufgegeben werden. Aufgrund des Neutralitätsge-
bots wurde es notwendig, die Umsätze der Spielbanken mit
Automaten ebenfalls der Mehrwertsteuer zu unterwerfen.
So ist es beispielsweise in Österreich geschehen. In Deutsch-
land wurde hingegen sowohl für das sog. »kleine« wie für
das »große« Spiel in den Spielbanken die Umsatzsteuer-
freiheit aufgehoben.13

Seit 2006 sind die Bruttospielerträge somit für zwei Ange-
bote auf dem Glücks- und Gewinnspielmarkt mehrwertsteu-
erpflichtig, nämlich (1) das Glückspiel in den Spielbanken
und (2) das gewerbliche Geldgewinnspiel. Nur diese bei-
den Marktsegmente von insgesamt zwölfen des Glücks- und
Gewinnspielmarktes unterliegen der Mehrwertsteuer. Alle
anderen Marktsegmente bleiben von der Änderung unbe-
rührt. Im Jahr 2008 lag der Anteil der Bruttospielerträge,
die der Mehrwertsteuer unterliegen, bei weniger als 50%
(vgl. Abb. 1).14

Perspektiven für den Glücks- und
Gewinnspielmarkt

Die grundlegende Position der Europäischen
Kommission zum Glücks- und Gewinnspiel
hat sich seit 1992 mit der grundsätzlichen
Stellungnahme des damaligen Kommissars
für den Binnenmarkt, Dr. Martin Bangemann,
nicht geändert, so dass dieser Markt auf-
grund der sehr unterschiedlichen histori-
schen und gesellschaftlichen Bedingungen
im Regulierungsbereich der Mitgliedstaaten
verbleibt. Allerdings handelt es sich um wirt-
schaftliche Aktivitäten, die unter die Römi-
schen Verträge fallen, und die EU war im-
mer wieder gefordert, gegen ungerechtfer-
tigte Einschränkungen beim Marktzutritt vor-
zugehen. Mit seiner »Gambelli«-Entschei-
dung hatte der EuGH Regeln für eine Be-
schränkung des Marktzutritts aufgezeigt, und

den Gerichten der Mitgliedsstaaten Vorgaben zur Bewer-
tung an die Hand gegeben. 

Die Mitgliedstaaten verfolgen unterschiedliche Strategien
mit Blick auf die Öffnung der Glücksspielmärkte. Einige
Länder, wie Großbritannien und Italien, haben sich für ei-
ne Öffnung entschieden. Dänemark und Frankreich wol-
len sich diesem Zug anschließen. Deutschland und Schwe-
den verfolgen die entgegengesetzte Strategie und set-
zen auch in Zukunft auf eine Durchsetzung des staatlichen
Monopols. Deutschland hat dieser Position mit dem
Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) einen institutionellen
Rahmen gegeben. Die Europäische Kommission geht al-
lerdings davon aus, dass die neuen deutschen Rechts-
vorschriften möglicherweise unverhältnismäßig und unge-
rechtfertigt sind.15

Im Zusammenhang mit dem GlüStV ist noch eine Reihe
von Vorlagefragen deutscher Verwaltungsgerichte seitens
des EuGH zu klären, die überwiegend das Thema einer ko-
härenten und systematischen Begrenzung der Wetttätigkeit
betreffen. Sollten die laufenden und zukünftig zu erwarten-
den europarechtlichen Prüfungen grundlegende Änderun-
gen des GlüStV verlangen, so könnte der Glücksspielmarkt
in Deutschland einen strukturellen Wandel und damit ein-
hergehend eine wesentliche Verschiebung der Marktantei-
le erfahren, wenn private Anbieter unter klaren rechtlichen
Bedingungen in den Markt eintreten können. 
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Struktur des Glücks- und Gewinnspielmarkts in Deutschland

Anteil an den Bruttospielererträgen in %

Abb. 1

13 Um den Forderungen des EuGH Rechnung zu tragen, wäre es nicht not-
wendig gewesen, das große Spiel der Spielbanken ebenfalls der Mehr-
wertsteuerpflicht zu unterwerfen. Eine Regelung der Mehrwertsteuerpflicht
nur für in Spielbanken aufgestellte Glücksspielautomaten wie in Öster-
reich hätte zu einem niedrigeren Anteil der umsatzsteuerpflichtigen Um-
sätze im deutschen Glücks- und Gewinnspielmarkt Deutschlands geführt.

14 Das Finanzgericht Hamburg nennt einen Anteil von 37,5% der Bruttospiel-
erträge, der nicht der Umsatzsteuer unterliegt, als eine möglicherweise
europarechtlich unbedenkliche Schwelle für die Gestaltungsmöglichkei-
ten der Mitgliedsstaaten, Ausnahmen von der Befreiung von der Mehr-
wertsteuer einzuführen. Siehe: Finanzgericht Hamburg, Beschluss vom
10. Juni 2009, Az. 3 V 75/09.

15 Pressebericht vom 7. Februar 2009, »EU-Kommissar McCreevy kritisiert
deutsches Wettmonopol«, http://www.welt.de.
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Ein weiteres Fragezeichen hinter der Annahme eines lang-
fristig stabilen Rechtsrahmens liegt in § 27 GlüStV, der
eine Evaluierung drei Jahre nach Inkrafttreten verlangt.
Hierbei wird es u.a. um das Thema gehen, inwieweit sich
der GlüStV beim Schutz des Monopols und bei der fak-
tischen Einschränkung des Marktzugangs Privater be-
währt hat. 

Verschiedene Untersuchungen (vgl. Vieweg 2008, 23) zei-
gen, dass es in der ersten Hälfte des laufenden Jahrzehnts
schon zu einem starken Zuwachs der Nachfrage nach
dem konkurrierenden Angebot privater Sportwettläden
und im Internet gekommen ist. Deshalb er-
gibt sich für den Glücks- und Gewinnspiel-
markt ein höheres Marktvolumen in
Deutschland und ein dynamischeres
Wachstum. An diesem Gesamtmarkt hat-
te das gesetzeskonforme Angebot der
staatlichen und staatlich konzessionierten
Unternehmen sowie des gewerblichen
Geldgewinnspiels 2003 noch einen Anteil
von über 90%. Bis 2005 ist der Anteil auf
knapp 70% abgesunken. (vgl. Tab. 2). 

Die starken Rückgänge, die das legale
Glücksspielangebot zwischen 2005 und
2008 mit Ausnahme der Fernsehlotterien
hinnehmen musste (vgl. Tab. 1), signalisie-
ren, dass die Kunden auf andere Märkte
ausweichen. Besonders auffällig sind die
Rückgänge im Bereich der Sportwetten.

Fußballtoto und Oddset mussten allein im vergangenen
Jahr Einbußen in Höhe von 36 bzw. 25% hinnehmen (vgl.
Archiv und Informationsstelle der deutschen Lotto- und
Totounternehmen 2009). Das führende private Unterneh-
men im Bereich der Sportwetten »bwin«, das nach Schät-
zung von Experten (vgl. MKW Wirtschaftsforschung
GmbH 2008, 26) etwa drei Viertel aller Spieleinsätze in
Deutschland verbucht, konnte dagegen kräftige Zuwäch-
se erzielen, im Jahr 2008 bei Sportwetten um mehr als
ein Fünftel (vgl. Abb. 2). Dies ist wesentlich auf die im
Vergleich zu Oddset deutlich besseren Quoten zurück-
zuführen.

i fo  Schne l ld ienst  21/2009 –  62.  Jahrgang

20

Tab. 2 

Der Glücks- und Gewinnspielmarkt in Deutschland – gemessen am Bruttospielertrag 

1995 2003 2005 
Durchschnittliche 
Veränderungsrate  

pro Jahr in % Marktsegment 

Mrd. 
a)
 

Marktanteile 
in % 

Mrd. 
a)
 

Marktanteile  
in % 

Mrd. 
a)
 

Marktanteile  
in % 

1995– 
2003 

2003–
2005 

Lotterien und 
Wetten

b)
 4,24 59,3 5,33 61,7 56,4 5,30 61,7 42,9 2,8 – 0,2 

Spielbanken 0,74 10,3 0,96 11,1 10,2 0,94 10,9 7,6 3,1 – 1,0 

Gewerbliches 
Geld-
Gewinnspiel 2,18 30,4 2,35 27,2 24,9 2,35 27,4 19,0 1,0 – 3,2 
Gesamt 1 7,16 100,0 8,64 100 91,5 8,59 100 69,5 2,3 – 0,3 
Sportwetten 
privater 

Anbieter
3)
    0,15   1,6 1,50   12,2  216,2 

Online-
Casinos

c)
    0,15  1,6 0,25  2,0  29,1 

Gewinnspiele 
in Medien    0,50  5,3 2,00  16,3  100,0 
Gesamt 2    0,80   8,5 3,75   30,5  116,5 

Gesamtmarkt    9,44   100 12,34   100  14,4 
a)
 Gemessen am Bruttospielertrag der dem Spieleinsatz abzüglich der ausgeschütteten Gewinne ist. – 

b)
 Inkl. Deutscher Lotto- 

und Totoblock, Klassen und Fernsehlotterien, Gewinnsparen, Sport und Pferdewetten. – 
c)
 Basiert auf Schätzungen von 

DeSIA. 

Quelle: Deutsche Spielbanken Interessen- und Arbeitsgemeinschaft (DeSIA); ifo Institut. 
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Umfassendere Daten zur jüngeren Entwicklung des Gesamt-
angebots privater Glücksspielunternehmen liegen nicht vor,
so dass keine Aussagen über das tatsächliche aktuelle Vo-
lumen des Glückspielmarkts möglich sind. Es gibt jedoch
eine 2008 abgeschlossene Untersuchung, die eine Aussa-
ge für den deutschen Glücksspielmarkt bis 2011 unter ver-
schiedenen Rahmenbedingungen wagt (vgl. MKW Wirt-
schaftsforschung GmbH 2008, 23 ff.).

Unter dem Szenario des Fortbestands der strikten Mono-
polisierung auf Grundlage des GlüStV würde der Deutsche
Lotto- und Totoblock (DLTB) insbesondere wegen der Be-
schneidung der Vertriebskanäle und der Beschränkung der
Werbung einen mittleren jährlichen Rückgang bei den Brut-
tospielerträgen von 9% hinnehmen müssen. Es ist nicht zu
erwarten, dass der DLTB von einer vollständigen Schließung
der privaten Wettshops profitieren würde. Die Spieler wür-
den vermehrt auf das ausländische Wettangebot im Inter-
net ausweichen, für das mit einer mittleren Zuwachsrate von
16% kalkuliert wird.

Kommt es dagegen zu einer Liberalisierung des Marktes,
profitiert hiervon auch das staatliche Angebot aufgrund ei-
nes effizienteren Vertriebssystems, das auch private Ver-
mittler zulässt. Unter diesem Szenario kann von einem
durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von 3% für den DLTB
ausgegangen werden. Die verbesserte Marktposition der
staatlichen Anbieter dämpft zwar das Wachstum des On-
line-Marktes, das mit einer Durchschnittsrate von 13% al-
lerdings hoch bleibt. Eine Aufhebung des Verbots privater
Wettshops gäbe den Sportwetten einen starken Impuls. In
diesem Bereich können sich die Bruttospielerträge mehr als
verdoppeln.

Wie oben bereits ausgeführt spricht einiges dafür, dass
es auf dem Glücksspielmarkt zu einer Liberalisierung kom-
men wird. Dies wird allerdings nicht schlagartig der Fall
sein, da Deutschland den Weg der Monopolisierung des
Angebots gewählt hat. Es ist zu erwarten, dass der GlüStV,
der zum 31.12.2011 außer Kraft tritt, in den kommenden
Jahren verändert wird, wie bereits die Beschlusslage im
Koalitionsvertrag von Schleswig-Holstein aufzeigt.16 Hin-
zu kommt, dass mit der sinkenden Nachfrage nach staat-
lichen Glücksspielangeboten die Bereitschaft einiger Län-
der sinken kann, den GlüStV in der bisherigen Form wei-
terzuführen. In diesem Fall wird sich der Glücks- und Ge-
winnspielmarkt in seiner Struktur in den kommenden Jah-
ren grundlegend wandeln. 

Von einer Liberalisierung des Glücksspielmarktes würden
insbesondere die Sportwetten profitieren. Eine Legalisierung

dieser Umsätze ließe den Gesamtmarkt stark anwachsen.
Mit großer Wahrscheinlichkeit würden die Umsätze der An-
bieter von Sportwetten nicht der Umsatzsteuer unterliegen.
In der Folge würde der Anteil der Bruttospielerträge aus
Glückspielen, der in den beiden mit Umsatzsteuer belaste-
ten Marktsegmenten erwirtschaftet wird, und gegenwärtig
bei unter 50% liegt, deutlich absinken. Hierbei handelt es
sich um das gewerbliche Geldgewinnspiel und das Ange-
bot der Spielbanken, die gegenüber den zehn weiteren Seg-
menten des Glücks- und Gewinnspielmarkts in der Sum-
me an Gewicht verlieren werden. Für die Abgabenbelastung
privatwirtschaftlich angebotener Sportwetten, die ein hohes
Wachstumspotenzial besitzen, werden wohl spezifische Ins-
trumente eingeführt, wie die schon existierende Rennwett-
steuer.
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16 Die Positionen der anderen im Herbst 2009 neu gebildeten Landesregie-
rungen zum Thema einer Liberalisierung des Glücksspielmarktes sind bis-
her nicht bekannt. Entsprechend Schleswig-Holstein kann sich die Idee
einer Marktöffnung in weiteren Ländern durchsetzen.
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